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Betr: Vermittlungsprovisionen an eine deutsche Immobiliengesellschaft (EAS. 2473) 

Vermittlungsprovisionen, die von einer österreichischen Bauträgergesellschaft im 

Zusammenhang mit Wohnungsverkäufen an eine deutsche Kapitalgesellschaft (ohne 

inländischer Betriebstätte) gezahlt werden, lösen keine inländische Abzugssteuerpflicht 

gemäß § 98 i.V. mit § 99 EStG aus, wenn damit die Tätigkeit der Verkaufsvermittlung und 

nicht jene einer bloßen Verkaufsberatung (kaufmännische Beratung) abgegolten wird. Doch 

selbst wenn die Zahlungen an die deutsche Kapitalgesellschaft den Charakter von 

Beratungsvergütungen hätten, stünde Artikel 7 DBA-Deutschland der Besteuerung in 

Österreich entgegen. Artikel 6 (unbewegliches Vermögen) kommt nach Auffassung des BM 

für Finanzen nicht zur Anwendung, weil eine Vermittlungs- oder Beratungstätigkeit in Bezug 

auf unbewegliches Vermögen nicht als "Nutzung unbeweglichen Vermögens" im Sinn von Art. 

6 Abs. 3 DBA-Deutschland gewertet werden kann. 
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Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
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